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Mit «Dekret Blatten» wird auf folgende Rechtsgrundlage verwiesen:

• SGS 501.20 - Dekret zur Bewältigung der Folgen der Naturereignisse im 

Lötschental

Für die betroffenen Gemeinden des Lötschentals (Blatten, Ferden, Kippel und 

Wiler) ist es wie für sämtliche anderen Gemeinden und Bauvorhaben möglich, 

diese rechtlich konform mit dem «Dekret Blatten» und 100% digital über die 

Plattform eConstruction abzuwickeln.

Auswirkungen «Dekret Blatten» für die Bearbeitung von 

Baugesuchen
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Vom «Dekret Blatten» betroffene Bauvorhaben können trotz 

Interessenskonflikten seitens der Gemeindebehörde durch diese bearbeitet 

sowie genehmigt werden. 

Gesuchstellende werden bei der Lokalisierung des Bauvorhabens auf der 

Plattform eConstruction direkt und entsprechend informiert, sobald Parzellen 

in den betroffenen Gemeinden ausgewählt werden

Von den Gesuchstellenden zu beachten
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In der Rubrik Bauwerk & Grundstückinformation» ist auf die entscheidende 

Frage betreffend Zuständigkeitsbestimmung die Antwort «Nein» 

auszuwählen:

«Die Gemeinde befindet sich in einem Interessenkonflikt, insbesondere weil sie 

Eigentümerin des Grundstücks ist oder durch ein anderes dingliches Recht an dem 

Bauvorhaben beteiligt ist (Art. 2 Abs. 4 BauG).* »

Von den Gesuchstellenden zu beachten
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Vom «Dekret Blatten» betroffene Bauvorhaben können unter Umständen mit 

reduzierter Dauer bei der öffentlichen Auflage und entsprechend angepasster 

Einsprachefrist öffentlich aufgelegt werden.

Beim Erstellen ist in der Rubrik «Publikation» durch die zuständige Behörde 

die Dauer der öffentlichen Auflage entsprechend auszuwählen.

Von der Bauverwaltung der Gemeinde zu beachten
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Beim Erstellen ist in der Rubrik «Publikation» durch die zuständige Behörde 

ebenfalls der rechtliche Hinweistext entsprechend anzupassen.

• Es ist empfohlen, im Glossar dafür einen angepassten Text zu hinterlegen und 

abzuspeichern, welcher jeweils übernommen werden kann.

Von der Bauverwaltung der Gemeinde zu beachten
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Im Zusammenhang mit Bauvorhaben stehen den Bauverwaltungen folgende 

Kontakte zur Verfügung:

• Bei Fragen zu juristischen Themen sowie zur Anwendung des Dekrets 

Blatten

• jur-lcbaug@admin.vs.ch

• Telefon 027 606 33 61

• Bei Fragen im Zusammenhang mit der Konsultation kantonaler Stellen

• GIAC-ISBB@admin.vs.ch

• Telefon 027 606 37 81

• https://www.vs.ch/de/web/sajmte/constructions

ISBB (Informationsschalter für die Baubehörden)

Dekret Blatten

mailto:jur-lcbaug@admin.vs.ch
mailto:jur-lcbaug@admin.vs.ch
mailto:jur-lcbaug@admin.vs.ch
mailto:jur-lcbaug@admin.vs.ch
mailto:GIAC-ISBB@admin.vs.ch
mailto:GIAC-ISBB@admin.vs.ch
mailto:GIAC-ISBB@admin.vs.ch
mailto:GIAC-ISBB@admin.vs.ch
https://www.vs.ch/de/web/sajmte/constructions
https://www.vs.ch/de/web/sajmte/constructions

	Folie 1:  Dekret Blatten
	Folie 2: Dekret Blatten
	Folie 3: Dekret Blatten
	Folie 4: Dekret Blatten
	Folie 5: Dekret Blatten
	Folie 6: Dekret Blatten
	Folie 7: Dekret Blatten

